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1 Arbeitsmittel 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
24. September 2021 (BGBl. I S. 4458)  

• 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BImSchG: Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm – TA Lärm vom 26. August 1998 (GMBI. 1998, Seite 503), zuletzt geändert 
durch die Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

• DIN ISO 9613-2: Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allge-
meines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996), Oktober 1999 

• DIN 18005-1: Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Pla-
nung, Juli 2002 

• Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1: Schallschutz im Städtebau: Berechnungsverfahren – 
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 1987  

• 16. BImSchV: Verkehrslärmschutzverordnung in der Fassung vom 12. Juni 1990 
(BGBI. I S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 
2020 (BGBI. I S. 2334) 

• RLS-90 bzw. RLS-19: Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Bundesministerium 
für Verkehr, Abt. Straßenbau bzw. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur, Ausgabe 1990 bzw. 2019 

• Parkplatzlärmstudie – 6. überarbeitete Auflage, Hrsg. Bayerisches Landesamt für Um-
welt, Augsburg, August 2007 

• DIN EN 12354-4: Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den 
Bauteileigenschaften, Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie, April 2001 

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Neues Medienhaus Olgastraße 121“, Stadt Ulm, 
Stand: Entwurf 12. April 2022, Kling Consult GmbH, Krumbach 

• Planunterlagen (Lageplan, Grundriss, Regelgeschoss, Schnitte) zum Bauvorhaben 
(BV) „Neubau Medienhaus NPG“, Allmann Sattler Wappner Architekten GmbH, Mün-
chen, Stand 6. April 2022 

• Angaben zum geplanten Betriebsablauf Neue Pressegesellschaft (NPG), erhalten über 
Herrn Mauch, albrings müller ag, Stuttgart per E-Mail am 9. Dezember 2021 

• Planunterlagen Dachaufsicht NPG inkl. Angaben zu Schallemissionen und Betriebs-
zeiten von Dachgeräten (RLT-Anlagen und Rückkühlwerke), Stand: 20. Dezember 
2021, Schreiber Ingenieure Systemplanung GmbH, Ulm, erhalten per E-Mail über 
Herrn Huber-Vatreš am 20. Dezember 2021 

• NPG Schemaskizze – Dachaufbauten (Stand 9. März 2022), Allmann Sattler Wappner 
Architekten GmbH, München, erhalten im Rahmen der Niederschrift zur Besprechung 
vom 17. März 2022 im pdf-Format 

• Planunterlagen Dachaufbauten/Dachbegrünung, Allmann Sattler Wappner Architekten 
GmbH, München, erhalten per E-Mail am 1. April 2022 im dwg-Format 

• Digitaler Flurkartenausschnitt des Untersuchungsraumes inkl. Trauf- und Firsthöhen 
(dwg-file), erhalten im Rahmen vorhabenbezogener B-Plan „Neues Medienhaus Olga-
straße 121“, Stadt Ulm  

• EDV-Programm IMMI (rechnergestützte Immissionsprognose), Version 2021-07 
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2 Ausgangslage 

Die Neue Pressegesellschaft (NPG) mit Sitz in Ulm beabsichtigt in unmittelbarer Nähe des 
Hauptsitzes auf den Grundstücken Nr. 433/1, 433/4 und 433/7, Gemarkung Ulm zwischen 
Olgastraße im Süden und Carl-Ebner-Straße im Norden sowie zwischen Neithardtstraße 
im Osten und Keplerstraße im Westen den Neubau des „Neuen Medienhauses Olgastraße 
121“. Vorgesehen ist eine Kerngebiets-Nutzung mit überwiegend Büro- und Dienstleis-
tungsräumlichkeiten, Cafeteria und 2-geschossiger Tiefgarage. 

Anhand einer konkreten schalltechnischen Modellierung gemäß TA Lärm ist zu prüfen, ob 
durch geplante gewerbliche Teile des Bauvorhabens an den schützenswerten Immission-
sorten im direkten Umfeld zur Anlieferung bzw. Tga-Zufahrt oder durch Technikanlagen auf 
dem Dach des Gebäudes an der Carl-Ebner-Straße (bestehende Wohnnutzungen mit Ein-
stufung als Mischgebiet) ein um 3 dB(A) (besser um 6 dB(A)) reduzierter Immissionsricht-
wert für Mischgebiete eingehalten werden kann oder ob für einen ausreichenden Schutz 
dieser Orte gegenüber Gewerbelärm ggf. ein aktiver Schallschutz erbracht werden muss. 

Die Ergebnisse des vorliegenden Gutachtens sind bei der Ausarbeitung des gegenständli-
chen Bebauungsplanes durch geeignete schalltechnische Festsetzungen bzw. im Rahmen 
einer Baugenehmigung durch geeignete schalltechnische Auflagen zu berücksichtigen. 

3 Anforderungen an den Schallschutz gemäß TA Lärm 

Die TA Lärm dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umweltein-
wirkungen durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder 
nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) unterliegen. Bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen erfolgt die 
Prüfung der Einhaltung des § 22 BlmSchG (Pflichten der Betreiber nicht genehmigungsbe-
dürftiger Anlagen) im Rahmen der Prüfung von Anträgen auf öffentlich rechtliche Zulassung 
nach anderen Vorschriften, insbesondere von Anträgen in Baugenehmigungsverfahren. 

Schädliche Umweltauswirkungen im Sinne der TA Lärm sind Geräuschimmissionen, die 
nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebli-
che Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Schädli-
che Geräuscheinwirkungen auf die Nachbarschaft sind auszuschließen, wenn im Einwir-
kungsbereich der Anlage (maßgeblicher Immissionsort) folgende Immissionsrichtwerte für 
den Lärmbeurteilungspegel außerhalb von Gebäuden unterschritten werden: 

Gebietstyp 

Immissionsrichtwerte 
[dB(A)] 

Tag Nacht 

Gewerbegebiete 65 50 

Urbane Gebiete 63 45 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45 

Allgemeine Wohngebiete/Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

Reine Wohngebiete 50 35 

Kurgebiete/Krankenhäuser/Pflegeanstalten 45 35 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht 
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten (so genanntes 
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Spitzenpegelkriterium). Die o. g. Immissionsrichtwerte beziehen sich tags auf den Zeitraum 
zwischen 6:00 und 22:00 Uhr und nachts auf den Zeitraum zwischen 22:00 und 6:00 Uhr. 
Die Immissionswerte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. 
Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Be-
urteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. 

Für folgende Zeiten ist in Wohngebieten (WA/WR) bzw. Kleinsiedlungsgebieten oder Kur-
gebieten, Krankenhäusern oder Pflegeanstalten bei der Ermittlung des Beurteilungspegels 
die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag zu berücksichtigen: 

• An Werktagen: 6:00 bis 7:00 sowie 20:00 bis 22:00 Uhr 

• An Sonn- und Feiertagen: 6:00 bis 9:00, 13:00 bis 15:00 sowie 20:00 bis 22:00 Uhr 

Der Zuschlag beträgt 6 dB. 

Die Art der oben bezeichneten Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in Bebauungs-
plänen. Gebiete, für die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend ihrer Schutzbe-
dürftigkeit zu beurteilen. 

Gemäß TA Lärm sind unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß 
zu beschränken. Bei Überschreitung der o. g. Richtwerte sind entsprechende Schutzmaß-
nahmen bzw. Vorkehrungen zu ergreifen (organisatorische Maßnahmen im Betriebslauf, 
zeitliche Beschränkungen des Betriebes, Ausnutzung natürlicher oder künstlicher Hinder-
nisse zur Lärmminderung, Wahl des Aufstellungsortes von Maschinen oder Anlagenteilen). 

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Aus- und Einfahrt im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb der Anlage sind der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen 
und mit den übrigen zu berücksichtigenden Anlagengeräuschen bei der Ermittlung der Zu-
satzbelastung zu erfassen und zu beurteilen. 

4 Ausgangsdaten  

4.1 Allgemeine Ausgangsdaten 

Gemäß den tatsächlichen Geländehöhenverhältnissen wird im Rechenmodell der vorlie-
genden schalltechnischen Begutachtung für den Geltungsbereich und dessen Umfeld ein 
ebenes Gelände zugrunde gelegt. 

Neben dem geplanten Gebäude des Vorhabens werden alle Bestandsgebäude im näheren 
Umfeld als abschirmende Hindernisse für die Schallausbreitung inklusive ihrer reflektieren-
den Wirkung entsprechend der tatsächlichen Traufhöhen berücksichtigt (vgl. Anhang 1). 
Bezüglich der Reflexion der Gebäude wird ein Absorptionsverlust von 1 dB („glatte Wand“) 
angenommen. 

4.2 Maßgebliche Immissionsorte 

In unmittelbarer Umgebung zur Anlieferung bzw. Tiefgaragenzufahrt des Bauvorhabens 
werden die bestehenden schützenswerten Nutzungen in der Carl-Ebner-Straße/Neithardt-
straße als maßgebliche Immissionsorte wie folgt in vorliegender, konkreter schalltechni-
schen Modellierung gemäß TA Lärm berücksichtigt (vgl. Anhang 1): 
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• IO 1: Wohnhaus auf dem Grundstück Fl.-Nr. 433/8, Gemarkung Ulm; Immissionsricht-
wert gemäß TA Lärm tags 60 dB(A), nachts 45 dB(A) 

• IO 2: Wohnhaus auf dem Grundstück Fl.-Nr. 433/6, Gemarkung Ulm; Immissionsricht-
wert gemäß TA Lärm tags 60 dB(A), nachts 45 dB(A) 

Die Einstufung der Schutzwürdigkeit erfolgt entsprechend der Darstellung als „gemischte 
Baufläche“ gemäß Flächennutzungsplan.  

Die Höhe der Immissionsorte richtet sich nach der Höhenlage der bestehenden bzw. pla-
nerisch zulässigen schützenswerten Geschosse bzw. Nutzungen. Als Immissionsorthöhe 
wurde die Fenstermitte des ersten Obergeschosses (4,6 m über Gelände) sowie des Erd-
geschosses (1,8 m über Gelände) festgelegt. Für jedes weitere Geschoss wird eine Regel-
geschosshöhe von 2,8 m berücksichtigt. 

Bei einer Einstufung als „Mischgebiet“ wird keine erhöhte Störwirkung der Gewerbelärm-
immissionen durch einen Zuschlag von 6 dB(A) an Werktagen in der Zeit von 6:00 Uhr bis 
7:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr sowie an Sonntagen von 6:00 Uhr bis 9:00 Uhr, 
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr berücksichtigt. 

4.3 Vorbelastung 

Zur Ermittlung einer gewerblichen Vorbelastung sind in der Regel Bauflächendarstellungen 
im Flächennutzungsplan sowie rechtsverbindliche Bebauungspläne bzw. Baugenehmigun-
gen ggf. vorhandener Betriebe im Umfeld eines Vorhabens auf emissionsrelevante Hin-
weise zu sichten. Um eine umfangreiche Sichtung von vorgenannten Plangrundlagen zu 
vermeiden, sieht die TA Lärm unter Ziffer 3.2.1 für den Fall, dass aufgrund der Vorbelastung 
die geltenden Immissionsrichtwerte bereits eventuell überschritten werden, vor, dass eine 
Genehmigung für die zu beurteilende Anlage nicht versagt werden darf, wenn die Immissi-
onsrichtwerte durch die zu beurteilende Anlage am maßgeblichen Immissionsort um min-
destens 6 dB(A) unterschritten wird. Eine Unterschreitung des einzuhaltenden Immissions-
richtwertes um 6 dB(A) bedeutet, dass die Zusatzbelastung unter dieser Maßgabe als nicht 
relevant einzustufen ist. Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft des vorliegenden Vor-
habens zu den maßgeblichen Immissionsorten an der Carl-Ebner-Straße kann jedoch 
grundsätzlich von einer Relevanz dessen einwirkenden Immissionen ausgegangen werden.  

In vorliegendem Schallgutachten wird aufgrund nachfolgender Erläuterungen zunächst auf 
die Einhaltung eines um 3 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwertes (keine Vollausschöp-
fung einzelner Betriebe) vorgeschlagen (Hinweis: Diese Vorgehensweise entspricht übli-
chen Auflagen in älteren Genehmigungsbescheiden einzelner Betriebe, die einen allgemei-
nen Hinweis enthalten, dass aufgrund einer zu erwartenden Summenwirkung mit anderen 
Gewerbebetrieben am maßgeblichen Immissionsort ein um 3 dB(A) reduzierter Immissi-
onsrichtwert durch den zu genehmigenden Betrieb zu gewährleisten ist. Ein um 3 dB(A) 
reduzierter einzuhaltender Immissionsrichtwert gewährleistet, dass eine gleich laute Lärm-
quelle auf den maßgeblichen Immissionsort einwirken darf, so dass in der Summenwirkung 
die Einhaltung des gemäß der Art der Nutzung einzuhaltenden Immissionsrichtwertes ge-
währleistet ist).  

In der unmittelbaren Umgebung zu den Immissionsorten an der Carl-Ebner-Straße bzw. zu 
Anlieferung und Tga-Zufahrt des Vorhabens sind keine „Gewerblichen Bauflächen“, son-
dern ausschließlich „Gemischte Bauflächen“ vorhanden. In dieser Kategorie sind wegen 
gleichzeitiger Zulässigkeit von Wohnnutzungen nur nicht wesentlich störende gewerbliche 
Betriebe zulässig. Im Bereich nördlich der Carl-Ebner-Straße befinden sich fast 
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ausschließlich Wohnnutzungen. Aus diesen Bereichen ist mit keiner relevanten gewerbli-
chen Immission an den für das Vorhaben maßgeblichen Immissionsorten in der Carl-Ebner-
Straße zu rechnen. Südlich der Carl-Ebner-Straße befindet sich lediglich eine Tankstelle 
mit gewerblichen Tätigkeiten, die nach Westen zur Keplerstraße orientiert sind. 

Aufgrund vorgenannter Einschätzung erscheint es unwahrscheinlich, dass an den maßgeb-
lichen Immissionsorten in der Carl-Ebner-Straße eine Ausschöpfung oder gar eine Über-
schreitung des Immissionsrichtwertes durch „gewerbliche“ Vorbelastung außerhalb des 
Vorhabens besteht. Vielmehr ist zu erwarten, dass an den maßgeblichen Immissionsorten 
bedingt durch Vorbelastung ein um 3 dB(A) reduzierter Immissionsrichtwert vorkommt. Un-
ter diesen Annahmen wird es für ausreichend angesehen, an den schützenswerten Nut-
zungen im direkten Umfeld zum Vorhaben eine Einhaltung eines um 3 dB(A) reduzierten 
Immissionsrichtwertes durch das Vorhaben zu gewährleisten. 

4.4 Betriebsbeschreibung/-ablauf 

Für die Neue Pressegesellschaft (NPG) soll zwischen Olgastraße im Süden und Carl-Eb-
ner-Straße im Norden sowie zwischen Neithardtstraße im Osten und Keplerstraße im Wes-
ten der Neubau des „Neuen Medienhauses Olgastraße 121“ entstehen. Vorgesehen ist eine 
5-stöckige Blockrandbebauung inkl. gestaffelten Dachgeschoss mit überwiegend Büro- und 
Dienstleistungsräumlichkeiten, Cafeteria und 2-geschossiger Tiefgarage mit insgesamt 106 
PkW-Stellplätzen.  

Die Erschließung der Tiefgarage und des Anlieferungsbereichs erfolgt im Nordwesten von 
der Carl-Ebner-Straße aus. Der fußläufige Zugang zum Gebäude erfolgt an der Olgastraße 
am Haupteingang bzw. Nebeneingang für Fremdvermietung. An der Carl-Ebner-Straße be-
findet sich der Hintereingang sowie ein weiterer Nebeneingang (Eingang Nord) zur Erschlie-
ßung des Gebäudes.  

Laut funktionaler Ausschreibung werden künftig ca. 280 Mitarbeiter im neuen Medienhaus 
beschäftigt sein. Die Regelarbeitszeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 7:00 und 
18:00 Uhr. Samstags und sonntags erfolgt ein reduzierter Betrieb der Redaktion in der Re-
gel zwischen 10:00 und 21:00 Uhr; in seltenen Fällen bzw. vereinzelt auch bis maximal 
22:00 Uhr.  

An-/Auslieferungen erfolgen täglich werktags bspw. für die Frühanlieferung von Zeitungen 
sowie zusätzlich mittwochs zur Tagzeit (Wochenblatt) per Sprinter, Fahrradkuriere und zwei 
sog. Paxxter sowie einmal pro Woche Anlieferungen per Lkw im Nordwesten des Gebäudes 
seitlich auf einem hierfür freizuhaltenden Bereich auf der Carl-Ebner-Straße bzw. in und 
aus der Tiefgarage. Mit Ausnahme der Frühanlieferung von Zeitungen bzw. technischen 
Einrichtungen auf dem Dach des Gebäudes findet zur Nachtzeit kein Betrieb statt.  

4.5 Emissionsquellen Gewerbelärm 

4.5.1 Maßgebliche Schallquellen 

Aus der Betriebscharakteristik werden im Rahmen der schalltechnischen Modellbildung fol-
gende Schallquellen berücksichtigt (vgl. Anhang 1): 

• Emissionen aus geöffneten Torbereichen bei Ein-/Ausfahrt der Tiefgarage (Flächen-
schallquelle)  
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• Fahrverkehr von Fahrzeugen (Linienschallquellen)  

• Stellplatzbewegungen von Lkw und Verladetätigkeiten bei der Anlieferung (Flächen-
schallquellen) 

• Technische Einrichtungen auf dem Dach des Gebäudes (Flächen- und Punktschall-
quellen) 

Weitere schalltechnisch relevanten Geräusche technischer Einrichtungen (z. B. Generato-
ren, Aggregate etc.) auf den Dächern bzw. an den Fassaden der geplanten Gebäudebau-
teile sind gemäß Aussage des Bauherrn nicht vorhanden oder werden entsprechend dem 
Stand der Technik gekapselt bzw. ausreichend schallgedämmt installiert. Somit sind keine 
weiteren maßgeblichen Emissionsquellen in der schalltechnischen Begutachtung zu be-
rücksichtigen.  

4.5.2 Emissionen Anlieferung 

Zur Berücksichtigung der Verkehrsgeräusche bei der Anlieferung werden im Bereich der 

Carl-Ebner-Straße für die An- und Abfahrt über den Stellplatz für Anlieferfahrzeuge zur Tag-

zeit pauschal 10 Fahrzeuge (u. a. 1 Lkw, 3 Paketdienste, 2 Hausmeisterfahrten und 1 Sprin-

ter für Wochenblatt) berücksichtigt. Als Geschwindigkeit wird 30 km/h angesetzt. Eine be-

schleunigte Abfahrt von Fahrzeugen ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (räumlich 

beengte Verhältnisse, beschränkte Geschwindigkeit im Bereich der Carl-Ebner-Straße) 

nicht anzunehmen. Für den Fahrweg der Fahrzeuge beträgt der Lkw-Anteil p = 10 %. Für 

die Straßenoberfläche wird „ungeriffelter Gussasphalt“ berücksichtigt.  

Für Stellplatzbewegungen v. g. Fahrzeuge werden zur Tagzeit 20 (10 * 2) Bewegungen in 

16 Stunden in Ansatz gebracht. Das entspricht einer Stellplatzbewegung von 1,25 Bewe-

gungen pro Stellplatz und Stunde. Für die Frühanlieferung von Zeitungen per Sprinter 

(4:00 Uhr) wird auf demselben Fahrweg ein Fahrzeug zur lautesten Nachtstunde in Ansatz 

gebracht. Der Lkw-Anteil p beträgt 0 %.  

Für die Bestimmung von Spitzenpegeln im Bereich der Anlieferung werden Geräuschspit-

zen mit 110 bzw. 97,5 dB(A) angenommen. Einzelne Geräuschspitzen werden dabei z. B. 

beim Abstellen eines Lkw-Motors (Entlüftung der Bremsen) bzw. für das Türenschlagen bei 

Pkw unterstellt.  

Für Verladetätigkeiten zwischen Lkw und Nebeneingang zum Gebäude wird zur Tagzeit ein 

Schallleistungspegel von 92 dB(A) konservativ über eine Stunde in einer Höhe von 1,5 m 

berücksichtigt. Als Spitzenpegel werden hier 115 dB(A) bspw. für ein lautes Schlagge-

räusch oder ein Scheppern des Hubwagens berücksichtigt.  

4.5.3 Emissionen Tiefgaragenrampe  

Gemäß Parkplatzlärmstudie ist es für „geschlossene“ Tiefgaragen (Rampe eingehaust) 
zweckmäßig, die Schallsituation in folgende Teilvorgänge zu unterteilen: 

• Zu- und Abfahrtsverkehr außerhalb der Tiefgaragenrampe, 

• Schallabstrahlung über geöffnetes Garagentor bei Ein- und Ausfahrten. 

In vorliegender schalltechnischer Modellierung der Lärmsituation wird davon ausgegangen, 
dass eine Entwässerungsrinne und das Garagentor nach dem Stand der Lärmminderungs-
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technik ausgebildet werden. Aufgrund dessen müssen diese Schallquellen gemäß Park-
platzlärmstudie nicht berücksichtigt werden, da sie akustisch nicht auffällig sind. 

Zu- und Abfahrtsverkehr außerhalb der Tiefgaragenrampe 

Für eine vollständige Belegung und Entleerung der 106 TG-Stellplätze wird zur Tagzeit 
(6:00 – 22:00 Uhr) von 106 zu- und abfahrenden Kraftfahrzeugen ausgegangen. Demnach 
beträgt zur Tagzeit die stündliche Verkehrsstärke MT = 13,25 Kfz/h.  

Zur Nachtzeit (22:00 – 6:00 Uhr) wird zur lautesten Nachtstunde (22:00 bis 23:00 Uhr) kon-
servativ für seltene Fälle bzw. ausnahmsweise von 5 abfahrenden Pkw der reduzierten Re-
daktion an Samstagen und Sonntagen ausgegangen. Die Verkehrsstärke zur lautesten 
Nachtstunde beträgt somit MN = 5 Kfz/h.  

Der Zu- und Abfahrtsverkehr zwischen Carl-Ebner-Straße und Tiefgaragenrampe wird als 
Straßenelement gemäß RLS-90 mit einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h modelliert. Als 
Straßenoberfläche wird „ungeriffelter Gussasphalt“ sowie v. g. Verkehrsstärken angesetzt. 

Die Schallausbreitung wird gemäß TA Lärm nach der Norm DIN ISO 9613-2 berechnet. Die 
Geräuschcharakteristik des Zu- und Abfahrtsverkehrs wird als nicht impulshaltig eingestuft.  

Schallabstrahlung über geöffnetes Garagentor bei Ein- und Ausfahrten 

Gemäß Parkplatzlärmstudie berücksichtigen folgende flächenbezogene Schallleistungspe-
gel die Schallabstrahlung über das geöffnete Garagentor: 

LW``,1h = 50 dB(A) + 10 lg B* N 

B * N = Anzahl an Fahrzeugbewegungen je Stunde 

Gemäß der vorstehenden Formel ergibt sich für die Tagzeit ein aufgerundeter flächenbe-
zogener Schallleistungspegel LW``,1h = 62 dB(A) und für die Nachtzeit ein flächenbezogener 
Schallleistungspegel LW``,1h = 57 dB(A) für das geöffnete Garagentor. 

Die Ein-/Ausfahrt der Tiefgarage ist vorliegend als Gebäudeöffnung mit einer Größe von 
6,20 m * 2,60 m modelliert. Die Berechnung der von dieser lärmemittierenden Außenfläche 
infolge von Luftschall im Innern des Gebäudes abgestrahlten Schallleistung erfolgt nach 
der DIN EN 12354-4 in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2. 

4.5.4 Emissionen technischer Einrichtungen 

Wesentliche nach außen nicht wirksame (aufgrund hohem Schalldämm-Maß der Einhau-
sung und geringer Betriebszeiten) Elemente der Lüftungs-, Heizungs-, Kälteanlagen und 
dgl. sind innerhalb der Gebäudeteile untergebracht und werden deshalb nicht im Gutachten 
berücksichtigt. Die dazugehörigen schallrelevanten Lüftungsanlagen (RLT-Geräte inkl. Ab-
luft- und Ansaugöffnungen sowie Rohrleitungen) bzw. Rückkühlwerke (RKW), die auf dem 
Dach installiert sind, werden gemäß Vorgaben von Allmann Sattler Wappner Architekten 
GmbH, München bzw. Schreiber Ingenieure Systemplanung GmbH, Ulm im Gutachten wie 
folgt berücksichtigt: 

• Zwei eingehauste RLT-Bereiche (Ost bzw. West) der Fa. Robatherm mit einem Luftvo-
lumenstrom von 20.000 m³ pro Stunde für Zu- und Abluft werden unter Berücksichti-
gung über eine konservativ durchgehende Einwirkdauer (7 Tage/24 Stunden) in Ansatz 
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gebracht. Dabei wird bei jedem Lüftungsgerät ein Schallleistungspegel von rund 
70 dB(A) in Summe des Gehäuse-Schallleistungspegels inkl. der Schallleistungspegel 
an der Geräteansaug-/Geräteausblasöffnung von Zu- und Abluft berücksichtigt. Da sich 
innerhalb von Bereich „RLT Ost bzw. West“ jeweils zwei dieser RLT-Geräte befinden, 
ist pro Bereich ein Schallleistungspegel von 73 dB(A) anzusetzen, der konservativ als 
Innenpegel in Ansatz gebracht wird. Als Schalldämm-Maß für die Einhausung der RLT-
Bereiche werden 20 dB berücksichtigt.  

• Zwei eingehauste Bereiche für Kanäle/Rohrleitungen (Ost bzw. West), die analog zu 
v. g. Emissionsansätzen pauschal mit einem Innenpegel von 73 dB(A) je Bereich über 
eine konservative durchgehende Einwirkdauer und mit einem Schalldämm-Maß von 
20 dB berücksichtigt werden.  

• Zwei Rückkühlwerke (West bzw. Ost) der Fa. Güntner mit einer Leistung von 400 kW 
zur Tagzeit und einer reduzierten Leistung von 300 kW zur Nachtzeit werden über eine 
konservative durchgehende Einwirkdauer (7 Tage/24 Stunden) berücksichtigt. Ent-
sprechend wird zur Tagzeit ein maximaler Schallleistungspegel von 99 dB(A) pro Mo-
tor/Ventilator sowie zur Nachtzeit ein reduzierter Schallleistungspegel von 87 dB(A) pro 
Ventilator/Motor für fünf Ventilatoren/Motoren je Rückkühlwerk in Ansatz gebracht.  

• Ein Rückkühlwerk (RKW Süd) der Fa. Güntner mit einer Leistung von 100 kW werden 
über eine durchgehende Einwirkdauer (7 Tage/24 Stunden) berücksichtigt. Zur Tagzeit 
wird ein maximaler Schallleistungspegel von 93 dB(A) pro Ventilator/Motor sowie zur 
Nachtzeit ein reduzierter Schallleistungspegel von 87 dB(A) pro Ventilator/Motor für 
insgesamt drei Ventilatoren/Motoren in Ansatz gebracht.  

• Zusätzlich wird ein Rückkühlwerk (RKW Not) der Fa. Güntner mit einer Leistung von 
65 kW über eine durchgehende Einwirkdauer berücksichtigt, obwohl dieses Rückkühl-
werk nur bei Ausfall von „RKW Süd“ in Betrieb ist. Dabei wird ein Schallleistungspegel 
von 82 dB(A) zur Tagzeit sowie ein reduzierter Schallleistungspegel von 77 dB(A) zur 
Nachtzeit in Ansatz gebracht.  

Weitere Geräusche technischer Einrichtungen (z. B. Generatoren, Aggregate, Split-Klima-
geräte udgl.) auf dem Dach bzw. an den Gebäudefassaden sind gemäß Vorgaben des 
Bauherrn nicht vorhanden bzw. nicht geplant.  

4.6 Berechnungsmodus 

Sämtliche Schallquellen werden entweder als Flächenschallquellen (abstrahlende Außen-
bauteile, Verladetätigkeiten), Linienschallquellen (Fahrwege) oder Punktschallquellen 
(Ventilatoren/Motoren) gemäß DIN ISO 9613-2, Parkplatzlärmstudie oder RLS-90 model-
liert. Die Schallausbreitungsberechnungen werden unter der Annahme von Mitwindbedin-
gungen ohne Berücksichtigung eines gesonderten Meteorologie- oder Bodendämpfungs-
maßes durchgeführt. Als abschirmende bzw. reflektierende Elemente werden die Gebäu-
deteile des Vorhabens sowie Bestandsgebäude in unmittelbarer Umgebung (vgl. allge-
meine Ausgangsdaten) berücksichtigt. Dabei wird angenommen, dass bei der Reflexion ein 
Absorptionsverlust von 1 dB(A) (glatte Wand) auftritt.  

5 Berechnungsergebnisse 

Unter Berücksichtigung der v. g. Ausgangsdaten (vgl. Kap. 4.4 und 4.5) werden nachfol-
gend die Berechnungsergebnisse für zwei unterschiedliche Situationen zur Nachtzeit (lau-
teste Nachtstunde) beschrieben. Dabei werden zur Nachtzeit zusätzlich zu den technischen 
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Einrichtungen auf dem Dach des Gebäudes einmal die ausnahmsweise bzw. selten vor-
kommenden Fahrgeräusche im Zusammenhang mit der Tiefgaragenein-/-ausfahrt zwi-
schen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr sowie mit den Emissionen im Zusammenhang mit einer 
Zeitungsanlieferung in der Früh zwischen 4:00 Uhr und 5:00 Uhr betrachtet.  

5.1 Berechnungsergebnisse inkl. TG-Nutzung (22:00 Uhr bis 23:00 Uhr) 

Zur Tagzeit wird an allen betrachteten Immissionsorten der Immissionsrichtwert von 
60 dB(A) überall sehr deutlich unterschritten (vgl. Anhang 2.1). Dabei besteht mindestens 
ein Puffer von 5,1 dB(A) an Immissionsort „IO 1 OG 4“. An allen Immissionsorten stellen 
die Geräusche von Verladetätigkeiten im Freien sowie Fahr- und Stellplatzbewegungen von 
Kfz neben den Emissionen von „RKW West“ den maßgeblichen Anteil am Beurteilungspe-
gel (vgl. Anhang 2.2).  

Zur Nachtzeit wird trotz Berücksichtigung ausfahrender Pkw aus der Tiefgarage an allen 
betrachteten Immissionsorten der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) deutlich unterschritten 
(vgl. Anhang 2.1). Dabei besteht an Immissionsort „IO 1 OG 1 bzw. OG 4“ mindestens ein 
Puffer von 2,5 bzw. 1,9 dB(A) zum Immissionsrichtwert für etwaige andere gewerbliche 
Vorbelastungen. An allen Immissionsorten tragen neben den eigentlich nicht vorkommen-
den Fahrbewegungen von Pkw aus der Tiefgarage die konservativ betrachteten Emissio-
nen der technischen Einrichtungen auf dem Dach des Gebäudes maßgeblich zum Beurtei-
lungspegel bei (vgl. Anhang 2.2).  

Die Spitzenpegel werden ebenfalls an allen Immissionsorten zur Tagzeit deutlich unter-
schritten bzw. eingehalten (vgl. Anhang 2.3). Dabei stellen die Geräuschspitzen beim Ent-
lüften der Bremsen von Lkw bzw. das Scheppern eines Hubwagens beim Verladen den 
höchsten Anteil am Spitzenpegel.  

5.2 Berechnungsergebnisse inkl. Zeitungsanlieferung (4:00 Uhr bis 5:00 Uhr) 

Analog zu v. g. Berechnungsergebnissen wird zur Tagzeit an allen betrachteten Immissi-
onsorten der Immissionsrichtwert sehr deutlich unterschritten (vgl. Anhang 3.1). Entspre-
chend tragen auch dieselben Geräusche maßgeblich zum Beurteilungspegel bei (vgl. An-
hang 3.2). 

Zur Nachtzeit wird an allen betrachteten Immissionsorten der Immissionsrichtwert von 
45 dB(A) unterschritten (vgl. Anhang 3.1). Dabei besteht an den Immissionsorten „IO 1 
OG 3 bzw. OG 4“ ein Puffer von 4,2 bzw. 3 dB(A) zum Immissionsrichtwert für etwaige ge-
werbliche Vorbelastungen (vgl. Anhang 3.2). Dabei tragen an allen Immissionsorten die 
Emissionen von Fahrbewegungen bei der Zeitungsanlieferung auf der öffentlichen Ver-
kehrsfläche „Carl-Ebner-Straße“ neben den Emissionen der technischen Einrichtungen auf 
dem Dach maßgeblich zum Beurteilungspegel bei (vgl. Anhang 3.2).  

Die Spitzenpegel werden ebenfalls an allen Immissionsorten zur Tagzeit deutlich unter-
schritten bzw. eingehalten (vgl. Anhang 3.3). Dabei stellen die Geräuschspitzen beim Ent-
lüften der Bremsen von Lkw bzw. das Scheppern eines Hubwagens beim Verladen den 
höchsten Anteil am Spitzenpegel.  
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6 Fazit 

Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der Emissionsdaten 
(vgl. Kapitel 4.4 und 4.5) mit entsprechenden Einwirkzeiten an den maßgeblichen Immissi-
onsorten die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete zur Tagzeit sehr deutlich unterschritten 
werden. Zur Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) werden für eine seltene ausnahmsweise Nut-
zung der TG-Ausfahrt zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr bzw. für eine Zeitungsanlieferung 
in der Früh bspw. zwischen 4:00 Uhr und 5:00 Uhr die Immissionsrichtwerte für Mischge-
biete an den maßgeblichen Immissionsorten geringfügig bzw. deutlich unterschritten. Ohne 
eine berücksichtigte v. g. Ausfahrt aus der Tiefgarage werden die Immissionsrichtwerte 
ebenfalls um mindestens 3 dB(A) unterschritten.  

Es wird vorgeschlagen, im Hinblick auf fehlende bzw. geringfügige gewerbliche Vorbelas-
tung insbesondere zur Nachtzeit (vgl. Kap. 4.3) sowie aufgrund einer Berücksichtigung ei-
nes konservativen Emissionsansatzes für alle Immissionsorte zur Tag- und Nachtzeit einen 
um 3 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwert als Auflage in den Baugenehmigungsbescheid 
zu übernehmen. Der im Schallgutachten dargestellte Betrieb führt an den maßgeblichen 
Immissionsorten zu keiner schädlichen Umweltauswirkung im Sinne der TA Lärm.  

7 Vorschläge für die Berücksichtigung immissionsschutzfachlicher Sachver-
halte im Bauleitplanverfahren bzw. in Baugenehmigungsverfahren  

Die folgenden, kursiv gedruckten Textpassagen können in Verfahren zur Erlangung eines 
Baugenehmigungsbescheides bzw. in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zum Be-
lang Schallimmissionsschutz aufgenommen werden.  

Die im Rahmen der schalltechnischen Begutachtung gemäß TA Lärm zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan „Neues Medienhaus Olgastraße 121“, Stadt Ulm (Kling Consult, Pro-
jekt-Nr. 3256-405-KCK, Stand 12. April 2022) dokumentierte, berücksichtigte und vom Bau-
herrn/Vorhabenträger anerkannte Betriebsbeschreibung bzw. Angaben zum geplanten Be-
triebsablauf sind Gegenstand des vorliegenden Schallgutachtens und des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes. Wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen von der beschriebe-
nen Betriebsweise, wie z. B. eine Erhöhung der Nutzungsintensität zur Nachtzeit abwei-
chend von dem im Gutachten beschriebenen Betriebsablauf sind der Genehmigungsbe-
hörde vorab anzuzeigen und ggf. in einer ergänzenden schalltechnischen Untersuchung zu 
bewerten. 

Der Beurteilungspegel der von allen Anlagen und gewerblichen Tätigkeiten (Emittenten) auf 
dem Betriebsgelände ausgehenden Geräusche einschließlich des betriebsbezogenen 
Fahrverkehrs auf privaten Verkehrsflächen darf folgende zulässigen Immissionsrichtwer-
tanteile tagsüber (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. nachts (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) nicht über-
schreiten:  

Immissionsort 
Immissionsricht-

wertanteile 
Tag/Nacht 

Gebietscharakter Nutzung 

IO 1 auf Flur-Nr. 
433/8, Gem. Ulm 

57/42 dB(A) Mischgebiet Wohnnutzung  

IO 2 auf Flur-Nr. 
433/6, Gem. Ulm 

57/42 dB(A) Mischgebiet Wohnnutzung  
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Als Mess- und Beurteilungsvorschrift gilt die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) vom 26. August 1998, zuletzt geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 
1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5). 

Lieferverkehr bzw. Verladetätigkeiten außerhalb des Gebäudes sowie eine Nutzung der 
Tiefgarage sind mit Ausnahme der Zeitungsanlieferung bzw. Ausfahrten der reduzierten 
Redaktion an Samstagen und Sonntagen zur Nachtzeit (22:00 – 6:00 Uhr) nicht zulässig. 
Letzteres ist organisatorisch bspw. durch Schrankenregelung und Berechtigungszugang zu 
regeln.  

Alle lärmabstrahlenden Anlagenteile (z. B. Maschinen, Klimageräte, Bestandteile von Lüf-
tungsanlagen, Aggregate udgl.) sind – sofern sie nicht im v. g. Schallgutachten berücksich-
tigt sind – im Innern der Gebäude zu errichten bzw. zu betreiben. Ist das nicht möglich, so 
ist durch Kapselung bzw. Anbringen geeigneter Schalldämpfer sicherzustellen, dass die 
zulässigen Immissionsrichtwertanteile eingehalten werden können. 

Bei den im Gutachten berücksichtigten RKW-Anlagen sind pro Ventilator/Motor folgende 
Schallleistungspegel LWA zulässig: 

 

Anlage Tagzeit Nachtzeit 

RKW Ost/West 99 dB(A)  87 dB(A) 

RKW Süd 93 dB(A)  87 dB(A)  

RKW Not 82 dB(A)  77 dB(A)  

Zur Einhaltung der zulässigen Schallleistungspegel an v. g. Ventilatoren/Motoren der Rück-
kühlwerke sind auch alternativ schalldämmende Maßnahmen möglich, die sicherstellen, 
dass die zulässigen Immissionsrichtwertanteile eingehalten werden.  

Lärmerzeugende Anlagenteile sind dem derzeitigen Stand der Lärmschutz- und Schwin-
gungsisolierungstechnik entsprechend auszuführen, zu betreiben und zu warten. 

Die Genehmigungsbehörde behält sich vor, im Falle von berechtigten Beschwerden aus 
der Nachbarschaft, welche darauf hinweisen, dass wesentliche Abweichungen gegenüber 
dem antragsgemäßen Betrieb insbesondere zur Nachtzeit vorliegen, vom Anlagenbetreiber 
eine aktuelle schalltechnische Untersuchung gemäß TA Lärm nachzufordern, welche die 
Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwertanteile durch das Bauvorhaben bzw. der zu-
lässigen Immissionsrichtwerte bei Summenbetrachtung mit gewerblicher Vorbelastung 
nachweist und darlegt, unter welchen zusätzlichen Maßnahmen deren Einhaltung möglich 
ist. 

8 Anhang 

1 Lageplan Vorhaben – Schallquellen, Gebäude & Immissionsorte 

2.1 Berechnungsliste – Beurteilungspegel Vorhaben (TG-Nutzung 22:00 - 23:00 Uhr) 

2.2 Berechnungsliste – Teil-Beurteilungspegel Vorhaben (TG-Nutzung 22:00 - 
23:00 Uhr) 

2.3 Berechnungsliste – Spitzenpegel Vorhaben (TG-Nutzung 22:00 - 23:00 Uhr) 
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3.1 Berechnungsliste – Beurteilungspegel Vorhaben (Zeitungsanlieferung 4:00 Uhr) 

3.2 Berechnungsliste – Teil-Beurteilungspegel Vorhaben (Zeitungsanlieferung 4:00 Uhr) 

3.3 Berechnungsliste – Spitzenpegel Vorhaben (Zeitungsanlieferung 4:00 Uhr) 

4 Eingabedaten TA Lärm – Schallquellen Vorhaben  

9 Verfasser 

Team Schallschutz 

Krumbach, 12. April 2022 

 Bearbeiter: 

Dipl.-Geogr. Peter Wolpert Dipl.-Ing. (FH) Martin Böhm 
 

Vermerk: 

Zur Kenntnis genommen. 

Es wird zugesichert, dass die dem Gutachten zugrunde gelegten Betriebsabläufe eingehal-
ten werden. 

………………………., den …..………….  ………..….……….………………………. 
(Ort, Datum)  (Unterschrift Bauherr/Vorhabenträger) 
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